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Staat un Nation
Von Johann Schuster \

verhalten siıch Staat un Nation? Bedeuten SIE das gleiche oder
sollen S16 siıch wenıigstens der Tendenz ach decken, daß etwa

der Staat nıchts anderes 1ST als die polıtische ÖOrganisation Volkes?
Tatsächlich 1StTt das Ideal des Sos Nationalstaates auch Aaute des
I0 un:! Jahrhunderts nicht erreicht worden. Die Prophezeiung,
die Zukunft 1INmmMer mehr dem Nationalstaat gehören wıird und der Natıio-
nalıtätenstaat verschwinden muß, hat sich nıcht rtullt allerwenigsten

nde des Weltkriegs, der doch ach der Versicherung ılsons
das vollkommen freie Selbstbestimmungsrecht er Nationen bringen
sollte Urc die Friedensverträge sind ZWar eC1iNe el Staaten
entstanden, denen verschiedene Nationalitäten polıtische Selbständig-
eıit erlangten. ber auch diese nıchts WEN1ISECT als reine un! eigent-
1C Nationalstaaten. Im Gegenteıil wurde C111 bısher nıcht gekanntes aus-

gede  es lkerstreugebiet ittel- und ÖOsteuropa eschafien, das
VO altıkum bıs ZU Balkan reicht Etwa Millionen etr die Zahl
der Sos Minderheitsgruppen, dıe Völkern gehören un!:
17 Staaten auifgeteilt sSind Diese Bıldung VO  - olkssplittern un inder-
heiten löste Nnu C111C€ Bewegung fÜr den Minderheitenschutz auS,
die das Bewußtsein für naturrechtliche un l Gewissen verankerte ıch-
ten des Staates die Eigenwerte der remden Nationen schärten
suchte.

AÄAm erfreulichsten wirkt €e1 die Wahrnehmung, die Probleme des
Nationalstaates oder des Verhältnisses VO  s Staat und Nation VO
VARE Diskussion geste un mi1t größerer orgfa und Verantwortung
durchgearbeitet werden als etzten Menschenalter, das 1er mehr oder
minder bewußt unter dem Einfluß der een VO  $ 1789 und des scheinbar

gegensätzlich gerichteten Denkens VO ege stand aV 11-
C untersucht SEeiINeEM uch „Das Wesen der Nation‘““ ausdrücklich

das Verhältnis VO  } Staat und Nation mitteleuropäischen V ölkerstreu-
gebiet un kommt €1 Ergebnissen, die er Beachtung wert Ssind,
umal der Verfasser, e1in Deutschbalte Aaus Lettland, keineswegs eiNne poli-
tische Programmschrift oder leidenschaftlıiche Anklage schreıben, sondern

wissenschai{ftlıiıcher Zielsetzung und altung das Wesen der Nation un
die Beziehungen zwıischen Staat un! Nation erforschen 111
pra  ıschen Vorschlag tür das Zusammenleben mehrerer Nationalı:täten

polıtıschen Gemeinwesen vorzulegen.
tavenhagen ist sich klar, daß eiNe Besinnung auftf das eigentliche

Wesen VO Staat un Natıon arhe1 schaffen annn Man sprach ZWOar
bis VO  e} Kulturnation Un: Staatsnation. Die Schweiz gilt als eispie

Staatsnation, weıl ort verschiedene Nationalıt ten — Deutsche, Fran-
9 Italiener un Rätoromanen nıcht bloß ZWaNgSWECIS: einem
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G{2Atsverband zusammengehalten . werden, sondern uch einéhi‚
mancherle1 Stürmen trotzenden, lebendigen Staatsbewußtsein die at-
1C Einheit als überragenden Wert empfinden, bejahen un verteidigen.
Kulturnationen sind Deutsche, Franzosen, Italıener USW., die, obwohl
verschiedenen Staaten gehörig, doch Urc gemeinsame Sprache, Stam-
IMmuns oder So® nationale Kulturguter verbunden Ssind. es Staven-
agen, daß dıese beiden Begrifie mehr TODleme als Lösungen enthalten.
Er tührt Zzwel andere Begriffe der Gemeinschatt ein, die eher geeignet
sind, das Verhältnis VO  — Staat und Nation erhellen, nämliıch sSt1 g'_
seelische un! pragmatiısche Gemeinschaiten.
el Formen sSınd zunächst empirisch-soziologische, och nıiıcht ethische

Begriffe. Es wiıird nıcht geiragt, ob und w1€e und welchen Zielen Men-
schen 1n Gemeinschatt treten sollen, sondern WwI1e tatsac  1iC die inigung
der Gruppen VOT sıch geht Da besteht 10888  - eın großer Unterschied Es
g1ibt einen ypus des Sıch Eins-Wissens oder ins-Fühlens 1ın 1e un!
Achtung, Begeisterung, kurz, eine wahre Solidaritä Freundschaits- un
Liebesverhältnisse, Standesgemeinschaiften, 1ın denen sich die Mitglieder
in ihrem Ehrbegrift eins wıissen (Adel), gehören dieser Gruppe geist1g-
seelıscher Gemeinschaftt. en diesen Gemeinschatten g1ıbt andere, die
ZWaTr auch Urc eine gEWI1SSE Solidarıiıtät konstituilert Ssınd, D Ha-
milıen, Schulklassen und andere Kameradschaiten, Nachbarschaiten (in
Siebenbürgen), orf- Uun! tadtgemeinschaften 1m alten Sinne. Das
einigende Band Sind jedoch nıcht seelisch-geistige Werte, sondern mehr
äaußere Güter un:| 1ele, für die in  m} sich verantwortlich fühlt, weil 198028  —

außere Interessen bedroht sicht So Sind die Menschen, die 1m gleichen
KRaum nebeneinander wohnen, aut die gegenseıitigen Hılfieleistungen un:!
das solidarısche Füreinander-Einstehen angewilesen. In einer olchen

S % nıcht seelisch-geistigen Gemeinschait bildet sich die
soziale Iradıtion als Gewohnheitsrecht un sozijale Autorität, zuletzt die
staatlıche Hoheıt Denn der Staat gehört als olcher ZUT Form dera-
tischen Gemeinschatt. Te1LC Sind diese beiden Gemeinschaftsarten, SCEC-

lısch-geistige und pragmatiısche, nıcht stark voneinander geschieden,
daß nıcht Übergänge VO einen ZU andern Typ geben könnte.

Während 1U der Staat ZUr pragmatischen Umwelts- und Situations-
gemeinschaift gehört, verkörpern olk un Nation die seelisch-geistige
Gemeinschattsform. Im olk un och mehr in der kulturell entwickelten
Gestalt der Natıon zeigt sich der "Tendenz oder Je nachdem auch der
Wirklichkeit ach eine TEelCc erst in NEUETETL Zeit bedeutsame Gestaltung
seelisch-geistiger Eıinheit. Sie wurzelt in einer lebendigen Tradition un
einem einheitlichen Werttühlen Die Muttersprache hat 1er ıhre große
Bedeutung als Trägerin dieser tradıtionellen gemeinsamen Werte.

Nun ist aber klar, neben Staat un Natıon auch Standesideale
Un VOT em relıg1öse 1ele un Überzeugungen seelisch-geistige Ge-
meıinschaft hervorrufen. Weıiıl jedoch die verschiedenen Gemeinschaiten
mehr oder weniger den rang ZUT Totalıtät en, sind Reibungen
un Unterschiede 1ın der Gefühlshaltung gegenüber den verschiedenen
Gruppen erwarten. So fühlt sıch jemand etwa in erster Linie als Prote-
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stant, 1n zweiter als Edelmann, un erst 1n drıtter als Deutscher. reilic
1st gerade dieser all heute vielerorts ein Stein des Anstoßes. Die „Wir-
Ideen  .6 der V ölker nehmen heute die Einzelindividuen, wenigstens
Prinzıp, als Gesamtpersönlichkeiten 1ın Anspruch. heute die geistige
Nationalgemeinschafit den Rang einer otalgemeinschait erlangte, ist ach
Stavenhagen eine olge der demokratischen un: rationalen Entwicklung
Kuropas Die beiden Formen der geistig-seelıschen un! der pragmatiıschen
Gemeinschatt en 1ın der Gestalt der Natıon un! des Staates in der Neu-
zeit eine e1l VO  $ theoretischen un praktischen roblemen gezeitigt,
mi1t denen sıch Stavenhagen auseinandersetzt. Das praktısche Problem
untersucht 1mMm Kapitel Staat und Natıon 1m mitteleuropäischen
Völkerstreugebiet. Es wiıird die rage die Spitze gestellt: elches soll
das Verhältnis des Staates den beıden Gemeinschaitsarten sein? Als
Verkörperung VO  e} welcher Gemeinschaft soll sıch ühlen? Hier ImMu
sich die Fruchtbarkeit der voraussesSsansSschCcN Unterscheidungen un Be-
schreibungen offenbaren.

Be1 der weiıteren Erörterung wird Nur auft die erhältnisse ın ıttel-
CuUroDa Rücksıcht 2  oOMMIMECN. Die rage lautet ach dem Sollen, nıcht
ach dem eıin. Denn diese Nationalitätenstaaten sind och nıiıchts
Bestimmtes. Für die privilegierten ehrheitsvölker Sind diese Staaten
organisierte geistige Volksgemeinschaiften mit dem Schönheitstfehler der
Minderheiten, ber den Ss$1e hinwegsehen oder den S1e aurch entsprechende
Maßnahmen beseitigen wollen Für das Geiühl der Minderheiten sind S1e
entweder Gewaltherrschaiten, aus denen die meisten dieser Gruppen
er Loyalıtät ausscheiden wuürden, wenn c ach ıhren Wünschen ginge,
oder 1m andern all eine Art Zweckverband, m1t dem S1€e siıch bis autf
weiliteres abgefunden aben, sS( ange, bıs sıiıch eın besseres staatsrecht-
lıches ach ber ihnen errichten 1äß  c

ach vielen Staatsrechtslehrern 1st das ea des Staates der Staat als
Organisationsform eine Kulturgemeinschafit. Nur aut einer sich bewußt
als geschichtlichen Träger fühlenden Volksgemeinschait annn eine als
Staat bezeichnete Organisatıon eines V olkes sich autbauen. Das ordert
nıcht 11UTr die Sicherheit des Staates in innen- und außenpolıtischen 4110
mnNECN, sondern VOT em die Idee einer siıttliıchen Begründung des Staates,
die iıh als objektiven Geist erkennen un den empirischen Staat Urc
dıe begründet sein 1äßt Dieser Hegelsche Gedanke genuügt aber
Stavenhagen keineswegs. Er sieht recht gut, die unzweilıfelhaiten Aut-
gaben des Staates als Hüters der Wohltahrt un des Rechts auf Sahnz
andern egebenheiten beruhen Es ist die räumliche Verbundenheit un
die daraus j1ebende ötigung und Verantwortlichkeit für die Glieder
einer räumlıichen Umwelt, die hinsıiıchtliıc ıhres Wohles un! es aui-
einander angewiesen sind.

Ferner 1St eine Aufteilung der mitteleuropäischen Staaten in reine
Nationalstaaten schlechterdings unmöglıch. Es ist nıicht einzusehen, wie
uch e1m besten W iıllen un! der reinsten Gerechtigkeit die Staatsgrenzen
mit den Nationalgrenzen zusammengelegt werden könnten. So erg1bt sıch
diıe Folgerung, iın einem Staat mehrere Nationen firiıedlıch und 11 -
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gestörten Besitz ihrer nationalen Kulturgüt zusammenleben müssen.
Das el. aber, die einseitige nationalstaatliche Idee eın Ungedanke
ist, der den Zustand verewigt, der schon Herders sittlıche mpörung
erregte, nämlıch V ölker, statt nebeneinander, urch- und übereinander
TUuCken!: wohnen. Sie verewigt eine Gesellschaftsordnung, nnerhalb deren
65 privilegierte V ölker g1ibt un! Gruppen zweıter Kategorie, die das gel-
stige en iıhres uttervolkes NUur teilweıse mitleben dürten und deren
Kulturbedürifinisse immer «} zweıter Stelle stehen, WE sS1€e nıcht Sanz
unterdrückt werden.

Dieser Übelstand ist 10888 nıicht zufällig 1mM angel Gerechtigkeit und
Verständnis tüur andere begründet, sondern 1in der überspannten National-
staatsıdee. Schon VOT 1914 hatte der Staat seine ürde, unpartelischer
Hüter des Rechts sein, nıcht wenigen Stellen preisgegeben un War

in den Dienst der nationalstaatlıchen Idee Das Sos iınder-
heitenrecht genugt och nıcht, der ernpunkt der nationalen rage 1eg
1m Verhältnis der Nation ZU Staat als olchem Dieser ann NUuUr g—
deihen, WwWeEe1nl die nationalen Minderheiten in ihrer betonten kulturellen
Eigenart als gleichberechtigte Glıeder des staatlıchen Herrschaftsgebildes
anerkennt. Nun meıint aber Stavenhagen, daß 1€eSs 1m Nationalstaat
möglıch sel. Innere Gleichberechtigung tür alle ationalıtäten ordern,
eı den Nationalstaat auiheben Und kommt ZUTFr abschließenden
Feststellung: Es ist 1Iso nıicht unmöglıch, den Nationalstaat in ittel-
CUTODA sittlıch rechtfertigen, sondern ist uch eın widerspruchsvolles
Unternehmen, mıit des Nationalstaatsgedankens in Mitteleuropa
staatlıche Gemeinschaftsverbände errichten wollen Ja, Ina kann um-

Or gekehrt Cn.: Wenn e irgend eın ıttel g1bt, mi1t Sicherheit heute
och existierende pragmatische Nationen VO innenher SPTENSCH, Ö

1St das Hıineintragen der Nationalstaatsideologie. Wıiıll also der Staat
mehr als bloßer Herrschaftsverband sein un eine höhere ur als die
des bloßen weckverbandes erreichen, 111 Gemeinschattsverband WOI-

den, ist die einzige Möglıchkeıt dazu, daß bestrebt 1St, pragmatische
Gemeiminschaftft werden. ber 1Ur als geistig-kulturell neutraler Staat
ann 1mM auf der eit organisierte pragmatische Nation werden.

Die Furcht, Urc die Loslösung der geistigen Nationgemeinschait VO
Staate kame einer Degradierung un! Entleerung des Staates VO
sittlichen Werten, ist unbegründet. Denn Ur«ce eine entschiedene Aufgabe
des Nationalstaatsgedankens würde niemand soviel gewınnen w1e der
Staat, dessen sıttliıche Ur'‘! Urc. se1in Bündnis mi1t dem staatsführenden
olk bedenklich gelıtten hat. Inmitten einer Gesellschaft, die Urc
nationale Gewalttätigkeit un sozıale Gegensätze VOT dem Abgrund steht,
1Sst die Wiederherstellung des Rechtsgedankens die höchste sıch bietende
Au{igabe, Uun:! 1Ur als wingherr ZUT nationalen un: sozialen Gerechtig-
keit, nıicht ber Urc Parteiergreifen für nationale Engherzigkeit un!
Sichpreisgeben die kolle  1vierten Geltungsbedürifinisse anker Massen
ann der Staat wiıieder sittliche Bedeutung un Autorität erlangen.

So weıt gehen die grundsätzlichen Ausführungen Stavenhagens. Er
bringt dann och ein Daar praktische orschläge, die eın wirklich uto-
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ulturleben der verschiedenen Nationen taat sichern
sollen Uns interessiert indes vor em die Prinzipjlenirage ber das Ver-
hältnis VO  3 Staat un Nation. Diese 1STt WIr  1C nichts Nebens hlıches
Die Entscheidung geht uch weıter als der Vertasser unmiıttelbar be-
absichtigt Denn schließlich kann uch Staat mi1t einheitlicher
Natıon och unterschieden werden zwiıischen den eigentlichen Staatsauft-
gaben un den Sog Kulturzwecken. Wır mMusscnMh also die "Thesen Staven-
hagens und VOTLT em uch die grundlegende Unterscheidung VO ge1ist1g-
seelischer un pragmatischer Gemeinschatt prüfen. Wer sich die Mühe
24 hat, den oft schwierigen Entwicklungen des Vertassers
folgen, annn ıhm das Zeugnis nıcht veErweIi8geTN, mit wissenschaft-
lıchem Ernst el SECLNECG Auigabe herangegangen 1St und sich Arbeıt
nıcht leicht machen wollte Die Anknüp{iung den überlieferten egen-
Satz VO Kulturnation und Staatsnation, der Versuch den Begriff
der ationalıtät VO der konkreten Erlebnisseite her bestimmen, sind
gew1 begrüßen Die der Tradıtion und der MEINSAMMEN Mutter-
sprache als wichtigsten Trägers der SEMEINSAINEN Wertüberlieferung sind
sehr gut geschildert. Höchstens möchte zuweiıiuen Vorbehalt
oder e1iNe Ergänzung hinsıichtliıc der phänomenologischen Methode
machen. es spielt 1ese rage für eigentliches Problem keine
große

Denn W as das Entscheidende 1ST, WI1€e Stavenhagen sehr eutlıc. gesehen
hat, 1St die Tatsache, der Staatsbegriff wesensnotwendig uch
Normbegrift 15t Zuletzt geht doch der Auseinandersetzung zwıschen
den einzelnen Natıonen gleichen Staat Gewissensiragen, dıe
Gerechtigkeit Und och arer muß INa  e} 65 anerkennen,
Gegensatz einer weıit verbreiteten Meinung das irreiführende Doppel-
spie be1 der So® sittliıchen egründung des Staates auifgedeckt und
schonungslos gebrandmarkt wird Hier lag un 1eg och C111 großes
Versagen der herrschenden Staatsrechtslehre [o) u Es genugt eben och
ange nıicht den Hegelschen Gedanken VO objektiven Ge1ist beschworen
un M1t dem sich löblıchen un notwendigen Appell die den
empirischen Staat legıtimıeren wollen Die dem Staat Grunde 1egende
Idee 1STt die Gerechtigkeit un V olksgruppe, die
gleichen Raum beisammenwohnt und deshalb ach dem W iıllen des
Schöpfers ZUu gegenseılitigen un Dienstleistung verpflichtet 1sSt
Daß 1er C111 einheitliıche Nationalıtät UrcCAnsc.  ıtt eher die ewähr
friıe:  iıchen Zusammenlebens bietet als e1iNe 1e1ne1 VO V ölkern, WIF'  d
n1iıemand leugnen ber die Sos Nationalstaatsıdee, derzuiolge der Staat

en Kaäallen un! EINZISCE Begründung aus der Entwicklung
der nationalen Werte zıeht, bleibt mangelhaft un gefährlich Das hat
Stavenhagen mıiıt ec betont

Trotzdem köonnte das Problem des eigentlichen Staatszieles un!‘ SeiNeETI

ethischen egründung och wirksamer behandelt werden, zumal die ‚
tührlıiıchen Erörterungen ber dıie verschiedenen Arten der Gemeinschatft
unmiıttelbar flır die rage der Gerechtigkeit der Auseinandersetzung
zwiıischen der Staatsgewalt und den verschiedenen Nationalıtäten nıicht SC(
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iel bedeuten können. Denn die Zwe1ı Hauptiormen seelisch-geistige und
pragmatısche Gemeinschaitt sınd doch in erster Linie soziologische Seins-
un: nıcht Norm - oder Sollensbegriffe. Im nNnsChHIuU die Staatsphilo-
sophıe der sozıialen Rundschreiben Leos 111 un DPıus’ X} soll deshalb
das Resultat Stavenhagens och weiter vertieft un erganzt werden.
Natürlich annn nıcht das Gebiet der Fragen l Nationalstaat,
Nationalitätenstaat, Nationalıtätenprinzip USW. ZUu Behandlung kommen.
Es mMas genügen, e1in grundlegendes Problem erläutern, das tür alle
andern Fragen entscheidend ist, namlıch die Sos sittlıche Begründung
des Staates un: seiner Wertziele.

Es ist heute aum mehr umstritten, daß die für die Ergründung
der staatlıchen Gemeinschaft zuständig ist Der Staat ist nıcht bloß eın
tatsächlıiches, mit mechanischer Notwendigkeit sich entwickelndes Ge-

Autorität, Vollmachten und ur des Staates lassen sıch Sar
nıcht anders erklären als Urc erufung auf dıe die Lehre VO

menschenwürdigen Zielen Uun! den daraus fAjießenden iıchten und ech-
ten. ber mit dieser allgemeinen These 1st och nıcht 1e1 Cn.,. Es
gılt, die eigenartigen Gemeinschaftswerte aufzuzeigen, die dem Staate
Sınn un Notwendigkeıit verleihen. Der Begriff sittliıche Werte un dessen
eigentümliche Verengung in den etzten hundert Jahren hat 1er
manchen Abwegen geiührt. ährend eine mehr als tausendjJährige TIra-
dıtion se1it Aristoteles 1mM Rechtsschutz oder der Aufrechterhaltung der
Friedensordnung SOWIEe in der Förderung der allgemeinen W ohl{fahrt, das
arteigene Ziel der staatlıchen Gemeinschaft sa un dieses Ziel ohne es
edenken als eine ethische oder objektiv sıttliche Auifgabe betrachtete,
hat der deutsche Idealismus besonders seit ege die So sittliche Be-
gründung des Staates in einer 1e1 umtassenderen und zugleic pezialı-
sierteren Form gesucht

In einer eigentümlichen Terminologie unterscheidet ege die Sphäre
der persönlıchen Moralität, des aubern Rechts un! der eigentlichen 1itt-
1C  eit, die erst ın der größeren Gemeinschaft, zumal des Staates, ihre
Verwirklichung Selbstverständlich wurden Rechtsschutz un! Wohl-
iahrtsförderung nıcht geleugnet, ber INa  $ sa bewußt oder unbewußt 1n
der Kinschränkung auft solche „Teilziele‘‘ eine mangelhaite Betrachtungs-
we1lse, be1 der die eigentliche sittliche Totalıtät un! ur der staatlıchen
Gemeinschaft ihre innere und autonome Begründung nıcht finden konnte.
Ging doch die Tendenz Hegels ahın, 1m Gegensatz ZUTFC Volkssouveräni-
tats- un Vertragslehre eines Rousseau die innere Überlegenheit der at-
lıchen Gemeinschaft, iıhrer Gewalten Un 1ele ber den Wiıllkürwillen
der einzelnen sıcher stellen. In der dieses Extrems 1st
ege auft der andern Seite weit Und gerade die energische
Betonung der Sittlichkeit 1mM Gegensatz ec un: Moralität hat se1it-
dem immer wieder dem irrtüuml;chen Dılemma gefü Entweder sucht
INa  ©} eine sıttliche Legitimierung des Staates un diese 1eg NUur 1n der
Entfaltung der Kulturtotalität eines Volkes oder 1a4an verfehlt diese
eigentlich sıttlıche Sphäre un begnügt sich mit außern Zwecksetzungen



aa und Nation

des Rechtsschutzes un der Wohlfahrtförderunä‚ die mth utilitaristisches
Gepräge en

Natürlıch kommt be1 der sittlıchen Bedeutung VO Rechtsschutz un!:
Wohlfahrtsförderung nıcht die 508 subjektive treie T at- un GesinnungSs-
moralıtät 1n rage Beım Staat handelt 6S sich Ja Institutionen, Or-
ganiısationen, Abgrenzung VO  — Rechten und iıchten UrCcC. die Bildung
einer überragenden Autorität US W, Um dıie objektiv sittliche Bedeutsam-
eıt des Staates un seiner nhalte geht 1Iso der Streit. Menschliche Ge-
meinschaitszwecke verlangen ber als Lebensgrundlage offensichtlic die
staatlıche Organisation. Das eigentliche Problem i1eg also mehr darın,
ob siıch 1n diese „utilitaristische‘ Bestimmung die eigentliche Werttotalität
des Staates, wıie sS1e der moderne Kulturmensch empfindet, auffangen 1aßt
Anscheinend wird dadurch die Gefahr heraufifbeschworen, den Staat
einem ıttel tür fremde Werte herabzudrücken und, Urz gesagt, die
staatlıchen Eıgenwerte auszuschalten.

Die heutige sozlale Literatur kennt einen doppelten Staatsbegriff. Sıie
versteht dem Staat einmal die Gesamtheıit der staatlıch geeinten
Glıeder, annn aber uch die bestimmte Form der inıgung und iıhre sicht-
baren Kepräsentanten der Autorität, der Verfassung USW. Es ist der
Gegensatz VO Staat un V olk, der in diesem zweıten Begriff ZU AÄAus-
TUC kommt. Der Staat wıird ZU Organisatıon un Gliederung eines
Volkes So verstanden, 1St ber der Staat eın ittel für das olk un
seine Wertziele. Die Diensthaftigkeit un Mittelhaftigkei er at-

lıchen Einrichtungen ist selbstverständlich, daß S1e nıcht übersehen
werden ann. Eıine Geringschätzung der VO chöpfter gegebenen Staats-
vollmachten ist darın nıcht enthalten. Man braucht übrigens in den aat-
Llichen V ollmachten nıcht LLUTI eın reines ıittel sehen. on der
hl Paulus hat die Idee der göttlichen Stellvertretung be1 der staatlıchen
Obrigkeit recht wirksam hervorgehoben (Röm 13, I) Die Staatslenker
sınd besondern och mehr als 1mM häuslichen Kreis die Eltern,
Stellvertreter Gottes, Offenbarung der göttlichen aCcC un: Herrschait

Der Gegensatz VO Staat und Violk ist indessen relativ. Und wenn iNan

VO  } den Eıgenwerten des Staates redet, annn 198028  - nıcht VO den Wert-
z1ielen des Volkes bzw der V ölker absehen Die „Eigenwerte‘ des Staates
schließen die Werte der sittlıchen Personen mitsamt iıhrer jenseitigen
Zielordnung e1n. Nur VO konkreten Staat als der organisierten 1ed-
gemeinschaft 1aäßt sıch ein, wWwWe auch manniıgfac begrenzter, Selbstwert
behaupten. Nur dıe Entfaltung der völkıschen Werte g1ibt den staatliıchen
Einrichtungen iıhren überragenden Wert, bestimmt ber uch ihre Gren-
2ZC11., Die katholische Sozialtradition hat im So® Grundsatz der ergänzen-
den Hılfeleistung rinzıp der Subsidiarität) er sozlialen Gruppen die
entscheidende orme tür den Spannungsausgleich VO  } 1e un!: Gemein-
schait, VO kleineren Gruppen und Staat gesehen Der Totalitätsgedanke
dagegen ist ZU mıindesten vielen Mißverständnissen ausgesetzt und be-
dartf seiner Unbestimmtheit einer sorgfältigen Umschreibung. Ge-
wıß ist dıe staatlıch organisierte Einheit einer oder mehrerer Volksgruppen

bestimmter ucC  1C eine Totalıtät. ber weilcher Art diese Ganz-
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eıt 1St, w1e weıit sıch die Tendenz der Einheit oder Integrierung der ‘VeOI-
schiedensten kulturellenund völkischen Eigentümlichkeiten verwirklichen
soll un! das erg1ibt sich Nnur der Besinnung autf die Diensthalitig-
eıt der staatlıchen Organisation für die völkischen Werte 1C der
blınden Behauptung der Totalıt liegt das entscheidende Kennzeichen
tür die Eigenart un: ur der staatlıchen Befugnisse, sondern den
TEL Tatsachen der Universalıt und Dringlichkeit der Wertziele des
Staates und den er illkür überlegenen Gewalten der aat-
lıchen Obrigkeit die unmittelbar ec1in us der göttlichen Herrschafts-
gewalt sind.

Stavenhagen 1St sıcher beizustimmen, WE meınt, daß die VOTLI-
nehmste Aufgabe des Staates darin besteht, Hüter der Gerechtigkeit
SCe1N. Und diese Au{fgabe 15t eiNe eminent sıttliıche, weıl S1e sıttlıchen
eltplan des Schöpfers gelegen 1st Gerechtigkeit 15t das sıttlıche Lebens-
element des Staates und der staatlıchen Gewalten, Gerechtigkeit uch

die Gliedgemeinschaften Nationalitätenstaat, die dann
VO er ausstrom: auft die Beziehung VO Staat Staat 1 der größeren
Völkergemeinschaft.

TIhomas Morus un Desiderius Erasmus
Von Protfessor Josef ucCcC

aß Thomas Morus die Zahl der eiligen aufgenommen wurde,
hat der katholischen Welt keine breiten Wellen geschlagen. Ins-

besondere Deutschland hat dieses bedeutsame Ereigni1s Grunde
1INAruCcC gemacht Und doch sollte gerade hier, Heımatlande

der Reformation, ZU achdenken anresenN,
Denn "T’homas Morus ist unter den Humanıisten, den Kündern

Zeıit, als der geielertsten NNenN, nıcht weiıl WI16 jene
Latein un:! Griechisch kannte un M1t ıhnen die antıke Bildung als Vor-
aussetzung en Menschentums ansah sondern weıl Urc Lebens-
haltung un: m 1t der Kıiıirche ein ühr die eue eıit Walr un 1sSt
Und dieser Humanıiıst "LThomas Morus 1St der nNntiıme Freund un:! Ge-
SINNUNSSSCNOSSE des Desiderius Erasmus SCWESECN. Wır können diese
Namen nıcht voneinander trennen, können uch nıicht den VO ihnen

kırc  ıchen, den andern erkirchlichen ichtung des Huma-
N1ISMMUS zuzählen. Es geht nıcht a Erasmus „den uhrenden den

(d kirchenfeindlichen) Humanisten Gegensatze SECE1iINEINN
Freunde neNnNnNnen., Denn ann mußte INa  n wohl Morus den kırchen-
treuen Humanisten rechnen. Er würde ber sehr DSEWESCH SC1IN,
WE iıhn seiner eıt gesinnungsmäßig Gegensatz S
Freunde gestellt hätte

Die Sache 15t uch nıcht damıt abgetan, daß VOo katholischer Seite
Erasmus als angeblicher Vorläufer der Kirchenspaltung verurteilt VO
protestantıscher Seite ber ‚1 eben dieser Hınsıcht laut SCPTIESCH wird
Denn Erasmus 1St als Katholik gestorben, der darauf Wert egte,


